
EEG-Gesetzesänderung (EEG 2021)
Interesse?

Die Stadtwerke Erding beraten Sie gerne - angefangen von 
der Auswahl der richtigen Komponenten (Module, Wechsel-
richter und Speichersysteme) bis zur Beantragung der För-
derung und der Registrierung im Marktstammdatenregister.

Für weitere Auskünfte oder eine Terminvereinbarung können 
Sie sich gerne an unser Kundenberatungszentrum wenden. 
Wir sind telefonisch unter 08122 407 111 zu erreichen.  

Weitere Informationen fi nden Sie unter www.stadtwerke-
erding.de.  Redaktion SWE/EGE/ÜE/WVE: Christopher Ruthner (verantw.)
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Wallbox

Stromspeicher

PV-Anlage

Die passende Photovoltaikanlage für ihr Zuhause. Auf Wunsch 
mit Stromspeicher und Lademöglichkeit für ihr Elektrofahrzeug.

Wallbox

Stromspeicher

Solarstrom 
für Zuhause

Am Gries 21 | 85435 Erding
Telefon 08122 /407-111
solar@stadtwerke-erding.de
www.stadtwerke-erding.de

Durch die Gesetzesnovelle im Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) Anfang des Jahres haben sich einige positive Aspekte 
für die Betreiber von Solarstromanlagen ergeben. 

Ein besonders interessanter Aspekt insbesondere für gewerb-
liche oder private Interessenten mit überdurchschnittlichem 
Stromverbrauch: 

Die Grenze für den Eigenverbrauch aus kleinen 
Anlagen wird angehoben.
Diese Anhebung orientiert sich dabei an den Vorgaben der 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie der Europäischen Union. 

Die Grenze für die instal-
lierte Leistung der Anlagen 
wird von 10 auf 30 Kilo-
watt angehoben und es wird 
ein Eigenverbrauch von bis 
zu 30 Megawattstunden 
(30.000 kWh) im Jahr von 
der EEG-Umlage befreit.

Geht der Verbrauch über 
30 Megawattstunden hin-
aus oder sind mehr als 30 
Kilowatt Leistung installiert, 
sind wie zuletzt 40 % der 
EEG-Umlage auf den ge-
samten Eigenverbrauch bzw. 
den Anteil über 30 MWh zu 
entrichten (Genaueres regelt 
das novellierte Gesetz).

Auch auf Länderebene 
wird der Ausbau 
erneuerbarer Energien 
und Speicher weiter 
gefördert. 
Ab einer Speicherkapazität 
von 3 kWh im Verhältnis 
1:1 zur Anlagengröße erhält 
man eine Einmalzahlung 
in Höhe von 500 Euro. Die 
Fördersumme erhöht sich 
entsprechend der Kapazität 
des Speichers pro kWh um 
je 100 Euro.

Als Beispiel:
Für eine Solarstromanla-
ge mit 10 kWp und einem 
Speicher mit einer Kapa-
zität von 10 kWh erhält 
der Anlagebetreiber 1.200 
Euro von der Regierung 
von Oberbayern.


